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Herrn 
Felix Sicker 
 
 
 
 
 
 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2016 
Essengeld in Kindertagesstätten 
 
Sehr geehrter Herr Sicker, 
 
Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:  
 
Im KitaG des Landes Brandenburg ist festgelegt, dass ein Kind in einer 
Kindertagesstätte Frühstück, Mittag und Vesper erhält. Von den Eltern ist 
dazu ein Beitrag in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwen-
dungen zu erheben.  
 

1. Wie hoch ist der Zuschuss der Stadt Cottbus für die Versorgung 
der Kinder pro Tag und Kind?  

 
Der Zuschuss beträgt bei durchschnittlich 220 Betreuungstagen (Anwesenheit) 
im Jahr 1,77 € je Tag. Gesamt 389,40 €. 

2. Wann erfolgte die letzte Anpassung dieses Zuschusses?  
 
Der Zuschuss wurde das letzte Mal zum 01.01.2012 auf den jetzigen Satz an-
gehoben. 

3. Hat die Stadt Cottbus eine Übersicht wie hoch die von den Trägern 
festgelegten Beiträge für das Essen sind?  

 
Ja, bei der Beantragung der Betriebskosten für das jeweilige Haushaltsjahr in 
der Fehlbedarfsfinanzierung werden diese Angaben vom Träger abgefordert. 
 

4. Gibt es eine Empfehlung der Stadt Cottbus wie die Beiträge für 
Essen zu gestalten sind?  

 
Die Gestaltung der Beiträge von Eltern für die Mittagsversorgung in der Kinder-
tageseinrichtung obliegt dem Träger. Dabei muss die Höhe der häuslichen 
Ersparnis entweder in Verbindung mit dem jeweiligen Essenanbieter oder bei 
Eigenversorgung selbst ermittelt werden.    
 
 
 

5. Wie ermittelt die Stadt Cottbus den ersparten Eigenanteil der El-
tern und wie hoch ist er? 
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Das ist Aufgabe der Träger, da die Stadt Cottbus ausschließlich Horte an Grundschulen betreibt. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
Berndt Weiße 
Dezernent 
 


